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An den 
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Freyung 8 
1010 Wien 
 
 
 
Persönlich überreicht 
 
 

Gablitz, am 24.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Anfechtungswerber:       zustellungsbevollmächtigter Vertreter 
                                       Mag. Robert Marschall, 
                                       3003 Gablitz, … 
 
 
 
Oberste Wahlbehörde:   Bundeswahlbehörde 
 
 
 
 

:�D�K�O�D�Q�I�H�F�K�W�X�Q�J�
 

der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober 2022 
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���$QIHFKWXQJVHUNOlUXQJ��
 
Der Anfechtungswerber ficht die Bundespräsidentenwahl am 09.10.2022 (%HLODJH�
��$) zur Gänze sowie die Entscheidung der Bundeswahlbehörde (%HLODJH���%) zur 
Bundespräsidentenwahl 2022 an.  
 
Die rechtswidrige Durchführung des Wahlverfahrens war entscheidend für das 
Wahlergebnis.  
 
Die Bundespräsidentenwahl vom 09.10.2022 ist für nichtig zu erklären und zu 
wiederholen.  
  
 
 
���$QIHFKWXQJVYRUDXVVHW]XQJHQ��
 
Gemäß § 21 Abs. 2 BPräsWG kann die Wahlentscheidung der Bundeswahl-
behörde betreffend der Wahl des Bundespräsidenten innerhalb einer Woche vom 
Tag der Verlautbarung beim Verfassungsgerichtshof wegen jeder behaupteten 
Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens vom zustellungsbevollmächtigten Vertreter 
eines dem Gesetz entsprechenden Wahlvorschlages angefochten werden.  
 
Der Anfechtungswerber hat seinen Wahlvorschlag am 31.8.2022, dem 39. Tag vor 
dem Wahltag, eingebracht.  
 
Das Wahlergebnis wurde von der Bundeswahlbehörde am 17.10.2022  
(1. Wahlgang) verlautbart. (%HLODJH���%) 
 
Der Zahlungsbeleg für die Eingabegebühr von 240 Euro liegt bei (%HLODJH���1). 
Die Eingabegebühr wurde am Di., 18.10.2022 auf ein Finanzamtskonto – die 
Kontonummer wie vom VfGH angegeben lautet AT83 0100 0000 0550 4109 - 
getätigt. 
  
  
�����$QIHFKWXQJVOHJLWLPDWLRQ��
 
 Der Anfechtungswerber, Mag. Robert Marschall, hat seinen Wahlvorschlag 
(%HLODJH���&) am 39. Tag vor dem Wahltag, nämlich am 31. August 2022,  
- in Bezug auf §7 Abs. 1 BPräsWG somit rechtzeitig - vorgelegt. 
  
Der Wahlvorschlag wurde beim Bundesministerium für Inneres (in weiter Folge als 
BMI abgekürzt) persönlich eingebracht, die den Wahlvorschlag an die 
Bundeswahlbehörde weiterleitete. Eine persönliche Einbringung bei der 
zuständigen Bundeswahlbehörde war leider nicht möglich.  
Die Bundeswahlbehörde hat „keine Anschrift“ (%HLODJH��.) somit keinen 
Behördensitz. Die Poststelle der Bundeswahlbehörde ist Herrengasse 7, 1010 
Wien. 
 
Der Anfechtungswerber wollte am 31.8.2022 seinen Wahlvorschlag an der 
Postadresse der Bundeswahlbehörde und Sitz des Bundeswahlleiters und 
Vorsitzenden der Bundeswahlbehörde, Innenminister Mag. Gerhard Karner, in 
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1010 Wien, Herrengasse 7, einbringen.  
Der Portier im BMI in der Herrengasse 7 verweigerte die Entgegenahme und den 
Zutritt. Der Innenminister wäre für den Anfechtungswerber nicht erreichbar, sagte 
der Portier, ebenso sei der 1. Stellvertreter des Bundeswahlleiters, Mag. Dr. 
Mathias Vogl, für den Anfechtungswerber nicht erreichbar. 
„,FK�KDEH�I�U�6LFKHUKHLW�]X�VRUJHQ“, sagte der Portier im BMI weiter. 
Er verwies mich zwecks Einreichung an die Leopold-Böhm-Strasse 12, 1030 Wien. 
Zum Beweis dessen: Zeuge Ing. Michael Fichtenbauer, 1150 Wien, Behselgasse 3  
 
Beim BMI, Abteilung III/S/2 konnte der Anfechtungswerber dann den Wahl-
vorschlag lautend auf Mag. Robert Marschall persönlich an Mag. Robet Stein 
überreicht. Dort brachten auch - nach Medienberichten - die meisten Bewerber der 
Bundespräsidentschaftswahl ihren Wahlvorschlag ein. 
 
Mag. Robert Stein ist einerseits beschäftigt in der Wahlrechtsabteilung des BMI 
und andererseits tätig als 2. Stellvertreter des Bundeswahlleiters der 
Bundeswahlbehörde. 
 
 
�����5HFKW]HLWLJH�(LQEULQJXQJ�GHU�:DKODQIHFKWXQJ��
 
Gemäß Art. 141 Abs.1 lit.a B-VG erkennt der Verfassungsgerichtshof u.a. über 
Anfechtungen der Wahlen des Bundespräsidenten.  
 
Gemäß §21 Abs. 2 BPräsWG kann die Feststellung der Bundeswahlbehörde 
innerhalb einer Woche vom Tag der Verlautbarung wegen jeder behaupteten 
Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens vom zustellungsbevollmächtigten Vertreter 
eines veröffentlichten Wahlvorschlags angefochten werden. Maßgebender 
Zeitpunkt für den Beginn des Laufes der einwöchigen Frist zur Anfechtung ist der 
Tag der Verlautbarung des Ergebnisses durch die Bundeswahlbehörde, somit der 
17.10.2022. Das Ende der Anfechtungsfrist fällt daher auf den 24.10.2022.  
 
Die persönlich am 24.10.2022 beim Verfassungsgerichtshof überreichte 
Wahlanfechtung ist daher rechtzeitig eingebracht.  
 
 
 
���9RUEULQJHQ�GHU�5HFKWVZLGULJNHLWHQ��
�
�����5HFKWVZLGULJNHLWHQ�GHV�:DKOYHUIDKUHQV��
�
�������bQGHUXQJ�GHV�8QWHUVW�W]XQJVHUNOlUXQJVIRUPXODUV�QDFK�$XVVFKUHL�
EXQJ�GHU�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO�PLWWHOV�:DKOUHFKWVlQGHUXQJVJHVHW]HV��
 
Am 7. Juli 2022 beschloss die österreichische Bundesregierung die Ausschreibung 
der Wahl des Bundespräsidenten.�Gemäß BGBl. II Nr. 273/2022, ausgegeben am 
7. Juli 2022, wird die Ausschreibung der Wahl des Bundespräsidenten und die 
Festsetzung des Wahltages und des Stichtages verordnet (%HLODJH ��$): 
 
„$XIJUXQG�GHV�����$EV����GHV�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKOJHVHW]HV�������%*%O��1U��
���������]XOHW]W�JHlQGHUW�GXUFK�GDV�%XQGHVJHVHW]�%*%O��,�1U�����������ZLUG�
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YHURUGQHW���
�����'LH�:DKO�GHV�%XQGHVSUlVLGHQWHQ�ZLUG�DXVJHVFKULHEHQ� 
�����,P�(LQYHUQHKPHQ�PLW�GHP�+DXSWDXVVFKXVV�GHV�1DWLRQDOUDWHV�ZLUG�DOV�
:DKOWDJ�GHU����2NWREHU������IHVWJHVHW]W��
�����$OV�6WLFKWDJ�ZLUG�GHU����$XJXVW������EHVWLPPW��
�����'LH�LQ�GHU�9HURUGQXQJ�HQWKDOWHQH�)XQNWLRQVEH]HLFKQXQJ�Ä%XQGHVSUlVLGHQW³�
JLOW�I�U�DOOH�*HVFKOHFKWHU�³�
 
Erst am ��������� - somit 13 Tage nach der Ausschreibung der 
Bundespräsidentenwahl und weniger als 3 Wochen vor Beginn der 
Unterstützungserklärungssammelfrist - trat das Wahlrechtsänderungsgesetz 2022 
BGBl. I Nr. 101/2022 in Kraft (%HLODJH ��', Seite 7-8; siehe auch 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02574/index.shtml) .  
 
Damit wurde das Formular für die Unterstützungserklärungen in Anlage 1 des 
Bundespräsidentenwahlgesetzes abgeändert (QDFKGHP die Bundespräsidenten-
wahl 2022 bereits ausgeschrieben war).  
 
Ursprünglicher Text der Anlage 1 ELV 20.7.2022: 
Ä'HU��'LH��*HIHUWLJWH�XQWHUVW�W]W�KLHUPLW�GHQ�:DKOYRUVFKODJ�I�U�GLH�:DKO�GHV�
%XQGHVSUlVLGHQWHQ�DP�;;�;;;;�;;;;�ODXWHQG�DXI��«�
'LH�QDFKVWHKHQGH�*HPHLQGH�EHVWlWLJW��GDVV�GHU��GLH��8QWHUVW�W]XQJVZLOOLJH�DP�
6WLFKWDJ��;;�;;;;�;;;��LQ�GHU�:lKOHUHYLGHQ]�DOV�ZDKOEHUHFKWLJW�HLQJHWUDJHQ�LVW��
«³ 
 

Neue Text der Anlage 1 DE 20.7.2022: 
Ä'LH�JHIHUWLJWH��ZDKOEHUHFKWLJWH�3HUVRQ�XQWHUVW�W]W�KLHUPLW�GHQ�:DKOYRUVFKODJ�I�U�
GLH�:DKO�GHU�%XQGHVSUlVLGHQWLQ�RGHU�GHV�%XQGHVSUlVLGHQWHQ�DP�;;�;;;;�;;;;�
ODXWHQG�DXI��«�
'LH�QDFKVWHKHQGH�*HPHLQGH�EHVWlWLJW��GDVV�GLH�XQWHUVW�W]XQJVZLOOLJH�3HUVRQ�DP�
6WLFKWDJ��;;�;;;;�;;;��LQ�GHU�:lKOHUHYLGHQ]�HLQJHWUDJHQ�XQG�ZDKOEHUHFKWLJW�LVW��
«³ 
 
Die Wahlordnung – das Bundespräsidentenwahlgesetz - wurde 13 Tage nach der 
Ausschreibung im laufenden Verfahren abgeändert! Insbesondere der Anhang 1 
(= Formular einer Unterstützungserklärung) zum Bundespräsidentenwahlgesetz 
wurde mittels Wahlrechtsänderungsgesetz 2022 abgeändert. Das kam für alle 
Kandidaten überraschend.  
Ob alle Kandidaten das neue Formular laut Anhang 1 verwendet haben, kann man 
ohne Akteneinsicht nicht sagen. Der Anfechtungswerber hat jedenfalls 125 gültige 
Unterstützungserklärungen eingebracht. Das hat Mag. Robert Stein vom BMI dem 
Anfechtungswerber im Auftrag der Bundeswahlbehörde mitgeteilt. 
 
Hätte es keine Änderung des Wahlgesetzes in der Ausschreibungsphase 
gegeben, dann hätten die Bewerber um 13 Tage mehr Vorbereitungszeit zum 
Sammeln der Unterstützungserklärungen gehabt, (so diese überhaupt notwendig 
gewesen sind).  
 
Die um 13 Tage kürzere Ausschreibungsfrist hatte schwerwiegende Folgen: 
Beispielweise haben die Bewerber zur Bundespräsidentenwahl 2022 
………………… 5.750 Unterstützungserklärungen und ………………… 5.100 
Unterstützungserklärungen gesammelt und hätten es bei 2 Wochen mehr 
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Vorbereitungszeit mit hoher Wahrscheinlichkeit über 6.000 Unterstützungs-
erklärungen geschafft. Dadurch wären Hr. ……………. und Hr. …………….. 
vermutlich am Stimmzettel der Bundespräsidentenwahl 2022 gestanden.  
 
Das hätte eine maßgebliche Auswirkung auf das Wahlergebnis gehabt, denn Van 
der Bellen hatte - bei 4.148.079 gültigen Stimmen und 2.299.592 Stimmen für Van 
der Bellen - nur einen Stimmenüberhang von 225.553 Stimmen über der 50%-
Marke an gültigen Stimmen. 
Das heißt, wären 112.777 Van der Bellen-Wähler zu …………………….. oder 
……………………… gewechselt, hätte es eine Stichwahl gegeben.  
Klarerweise hätte es noch weitere Kandidaten geben können, was eine Stichwahl 
nur umso wahrscheinlicher gemacht hätte.  
 
Vom abgeänderten Wahlrechtsänderungsgesetz während des laufenden 
Bundespräsidentschafts-Wahlverfahren sind weniger bekannte Bewerber 
klarerweise mehr betroffen, als gut bekannte Bewerber. Aber wenn es ohne 
Wahlrechtsänderungsgesetz nur ein Bewerber zusätzlich am Stimmzettel 
geschafft hätte, so wäre dies eine Auswirkung auf das Wahlergebnis.  
Zwei Bewerber haben bereits jetzt – trotz widrigster Umstäne - mehr als 5000 
Unterstützungserklärungen gesammelt. Eine Stichwahl wäre bei einer korrekt 
durchgeführten Bundespräsidentenwahl vermutlich nötig geworden.  
  
Die Auswirkungen waren extrem hoch, da viel Unsicherheit in das Wahlverfahren 
hineingebracht wurde.  
Beispielsweise mußte ein Bewerber seine vorbereiteten 
Unterstützungserklärungsformulare wieder vernichten und neue anfertigen und 
ausdrucken.  
Beweis: Zeuge: ………………… 
 
Gleichzeitig ging viel Zeit verloren, da ja die Ausschreibung bereits seit 7.7.2022 
lief. Das BMI wollte nicht sagen, wie das neue Formular aussehen wird und ließ 
die Bewerber bis zum 20.7.2022 in Ungewißheit zappeln. 
Beweis: Zeuge: Mag. Robert Marschall, 3003 Gablitz, ……………….. 
              Zeuge: …………………….. 
              Zeuge: …………………….. 
              Zeuge: ……………………..   
              Zeuge: ……………………..,  
und jeden anderen Wahlwerber. 
 
Es gab keine sachliche Rechtfertigung dafür, dass 2 Wochen nach der Aus-
schreibung der Bundespräsidentenwahl 2022, das Bundespräsidentenwahlgesetz 
im Punkt der Sammlung der Unterstützungserklärungen Anlage 1 geändert wurde 
und im laufenden Wahlverfahren gelten soll. Es gab keine Übergangsbestimmung 
dazu, dass das Wahlrechtsänderungsgesetz, BGBl. I Nr. 101/2022, bereits im 
laufenden Bundespräsidentenwahlverfahren gelten soll, sondern lediglich die 
Bestimmung, dass es mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft tritt:  
 
�. 'HP������ZLUG�IROJHQGHU�$EV�����DQJHI�JW��
„(15) § 4, § 27 Abs. 1 sowie die Anlagen 1 und 7 in der Fassung des :DKOUHFKWV�
lQGHUXQJVJHVHW]HV�������%*%O��,�1U������������WUHWHQ�PLW�$EODXI�GHV�7DJHV�GHU�
.XQGPDFKXQJ�LQ�.UDIW�³ 
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Diese Änderung ist vermutlich verfassungswidrig.  
Für den Durchschnittsbürger und im Speziellen für die Wahlwerber – insbesondere 
für mich – waren die gesetzlichen Bestimmungen im geänderten Bundes-
präsidentenwahlgesetz eine Denksportaufgabe, die unlösbar war, weil man bzw. 
ich nicht gewußt habe, ob das neue Wahlrechtsänderungsgesetz für die laufende 
Bundespräsidentenwahl 2022 anzuwenden ist oder nicht. 
 
Dem Bundespräsidentenwahlgesetz fehlt die Übergangsbestimmung, dass dieses 
Gesetz auf das laufenden Wahlverfahren entweder nicht oder doch anzuwenden 
ist. Das ist ein Verstoß gegen Artikel 18 B-VG. 
 
Das Wahlrechtsänderungsgesetz ist für die das Recht anwendenden Behörden 
eine verfassungsrechtlich bedenkliche „Denksportaufgabe“.  
(siehe VfGH-Erkenntnis vom 12. Dez. 2019, G 164/2019-25, G 171/2019-24, 
VfGH-Erkenntnisse vom 16.3.1994, G135/93; G136/93; G234/93; V69/93; V70/93; 
V77/93, VfGH-Erkenntnisse vom 29.06.1990, G81/90; G82/90; G115/90; V179/90; 
V180/90; V197/90. 
 
VfGH 29.06.1990, G 81/90 ua 
„… ,P�EHNDQQWHQ�Ä'HQNVSRUWHUNHQQWQLV³�EHIDVVWH�VLFK�GHU�9I*+�PLW�GHU�
9HUIDVVXQJVPl�LJNHLW�GHU�1RWVWDQGVKLOIH�92��'LHVH�9HURUGQXQJ�YHUZLHV�DXI�GDV�
$UEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJVJHVHW]��$O9*���ZHOFKHV�YRUVDK��GDVV�GHU�%0$6�GXUFK�
9HURUGQXQJHQ�5LFKWOLQLHQ��EHU�GDV�$XVPD��GHU�1RWVWDQGVKLOIH�HUODVVHQ�PXVV�XQG�
LQ�GLHVHP�=XVDPPHQKDQJ�DXFK�ZHLWHUH�9RUDXVVHW]XQJHQ�IHVW]XOHJHQ�KDW��XQWHU�
GHQHQ�GLH�1RWODJH�DOV�JHJHEHQ�JLOW��'HU�HQWVSUHFKHQGH�3DUDJUDSK�GHV�$O9*�
ZXUGH�JHlQGHUW�XQG�DXFK�����$EV���GHU�1RWVWDQGVKLOIH�92�ZXUGH�GDUDXIKLQ�QHX�
JHIDVVW�XQG�ODXWHWH�QXQ��
Ä:HQQ�VHLW�GHU�=XHUNHQQXQJ�GHU�1RWVWDQGVKLOIH�PHKU�DOV�GUHL�-DKUH�YHUJDQJHQ�
VLQG��EHL�3HUVRQHQ��GLH�LP�=HLWSXQNW�GHU�=XHUNHQQXQJ�GHU�1RWVWDQGVKLOIH�GDV�����
/HEHQVMDKU�YROOHQGHW�KDEHQ��PHKU�DOV�YLHU�-DKUH�YHUJDQJHQ�VLQG��VR�VLQG�DE�GHP�
IROJHQGHQ����-lQQHU�GLH�1RWODJH�XQG�GDV�$XVPD��GHU�1RWVWDQGVKLOIH�XQWHU�
%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHV�)DPLOLHQHLQNRPPHQV�ZLH�IROJW�]X�EHXUWHLOHQ��>���@³���(V�
IROJWHQ�GUHL�NRPSOL]LHUWH�$EVlW]H��EHU�GLH�%HXUWHLOXQJ�GHU�1RWODJH�XQG�GDV�
$XVPD��GHU�1RWVWDQGVKLOIH��)ROJHQGH�5HFKWVIUDJH�NDP�DXI��:HLVW�GLH�9HURUGQXQJ�
MHQHV�0LQGHVWPD��DQ�9HUVWlQGOLFKNHLW�DXI��GDV�LP�/LFKWH�GHV�5HFKWVVWDDWVSULQ]LSV�
YRQ�MHGHU�1RUP�YHUODQJW�ZLUG"�(V�NDQQ�ÄQXU�PLW�VXEWLOHU�6DFKNHQQWQLV��
DX�HURUGHQWOLFKHQ�PHWKRGLVFKHQ�)lKLJNHLWHQ�XQG�HLQHU�JHZLVVHQ�/XVW�]XP�/|VHQ�
YRQ�Ä'HQNVSRUW�$XIJDEHQ³��EHUKDXSW�YHUVWDQGHQ�ZHUGHQ��ZHOFKH�$QRUGQXQJHQ�
KLHU�JHWURIIHQ�ZHUGHQ�VROOHQ�³�
'HU�9I*+�YHUZLHV�]XHUVW�DXI�HLQ�(UNHQQWQLV�DXV�GHP�-DKU�������LQGHP�HU�DXV�GHP�
5HFKWVVWDDWVSULQ]LS�DEOHLWHWH��GDVV�ÄGHU�,QKDOW�HLQHV�*HVHW]HV�GHU�EUHLWHQ�
gIIHQWOLFKNHLW�LQ�NODUHU�XQG�HUVFK|SIHQGHU�:HLVH�]XU�.HQQWQLV�]X�EULQJHQ�LVW��ZHLO�
GHU�1RUPXQWHUZRUIHQH�GLH�0|JOLFKNHLW�KDEHQ�PXVV��VLFK�GHU�1RUP�JHPl��]X�
YHUKDOWHQ�³���'HV�:HLWHUHQ�EHWRQW�GHU�9I*+��GDVV�GLHV�JHUDGH�GDQQ�QLFKW�YRUOLHJW��
ZHQQ�PDQ�]XU�6LQQHUPLWWOXQJ�GHU�1RUP�ÄVXEWLOH�YHUIDVVXQJVUHFKWOLFKH�.HQQWQLVVH��
TXDOLIL]LHUWH�MXULVWLVFKH�%HIlKLJXQJ�XQG�(UIDKUXQJ�XQG�JHUDGH]X�DUFKLYDULVFKHQ�
)OHL�³�EHQ|WLJW��'LHVH�$QIRUGHUXQJHQ�VLQG�QLFKW�QXU�DXI�GLH�.XQGPDFKXQJ��VR�ZLH�
HV�LQ�GHU�(QWVFKHLGXQJ�9I*+�������������*�������GHU�)DOO�ZDU��]X�VWHOOHQ��
VRQGHUQ�DXFK�DQ�GLH�)RUPXOLHUXQJ�HLQHU�1RUP��
$XV�GLHVHP�*UXQG�ZDU�GLH�9HURUGQXQJ�DXI]XKHEHQ��



 8 

'HU�9I*+�VSUDFK�LQ�GLHVHU�(QWVFKHLGXQJ�]XP�HUVWHQ�0DO�DXV��GDVV�GDV�
5HFKWVVWDDWVSULQ]LS�DXFK�HLQHQ�$QVSUXFK�DQ�GLH�9HUVWlQGOLFKNHLW�YRQ�1RUPHQ�
LPSOL]LHUW��'DUDXV�ZLUG�DEJHOHLWHW��GDVV�GHU�1RUPXQWHUZRUIHQH�HLQHQ�
YHUIDVVXQJVPl�LJHQ�$QVSUXFK�GDUDXI�KDW��HLQHQ�]XPXWEDUHQ�=XJDQJ�]X�GHQ�
1RUPWH[WHQ�]X�ILQGHQ��DEHU�DXFK�GDUDXI��GLHVH�]X�YHUVWHKHQ��'HP�
5HFKWVVWDDWVSULQ]LS�ZLGHUVSULFKW�HLQH�1RUP��GLH�QXU�PLW�ÄVXEWLOHU�6DFKNHQQWQLV��
DX�HURUGHQWOLFKHQ�PHWKRGLVFKHQ�)lKLJNHLWHQ�XQG�HLQHU�JHZLVVHQ�/XVW�]XP�/|VHQ�
YRQ�'HQNVSRUWDXIJDEHQ³�YHUVWDQGHQ�ZHUGHQ�NDQQ���
:HLWHUV�KDW�ÄGHU�*HVHW]JHEHU�GHU�EUHLWHQ�gIIHQWOLFKNHLW�GHQ�,QKDOW�VHLQHV�*HVHW]HV�
LQ�NODUHU�XQG�HUVFK|SIHQGHU�:HLVH�]XU�.HQQWQLV�]X�EULQJHQ��GDPLW�VLFK�GLH�
$GUHVVDWHQ�QRUPJHUHFKW�YHUKDOWHQ�N|QQHQ�³�-HPDQG��GHU�GLH�1RUP�QLFKW�NHQQW��
NDQQ�VLFK�HEHQVR�ZHQLJ�QDFK�LKU�ULFKWHQ��DOV�MHPDQG��GHU�VLH�QLFKW�YHUVWHKW��'HP�
%�UJHU�ZLUG�QLFKW�]XJHPXWHW��HLQHQ�KRKHQ�SHUV|QOLFKHQ�(LQVDW]�DXI]XZHQGHQ��XP�
GHQ�*HVHW]HVWH[W�DXVILQGLJ�]X�PDFKHQ��DEHU�DXFK�QLFKW��lKQOLFKH�0�KHQ�
DXI]XEULQJHQ��XP�GHQ�7H[W��EHUKDXSW�HUVW�YHUVWHKHQ�]X�N|QQHQ��,P�
YRUOLHJHQGHQ�Ä'HQNVSRUWHUNHQQWQLV³�KDW�GHU�9I*+�NODU�XQG�GHXWOLFK�]XP�$XVGUXFN�
JHEUDFKW��GDVV�GLH�YRQ�LKP�DXIJHKREHQH�1RWVWDQGVKLOIHYHURUGQXQJ�GHQ�
$QIRUGHUXQJHQ�DQ�HLQH�$OOJHPHLQYHUVWlQGOLFKNHLW�QLFKW�JHQ�JW�XQG�GDKHU�JHJHQ�
GLH�9HUIDVVXQJ�YHUVW|�W�«.“ Qu: Diplomarbeit von Corina Schlögl vom Sept. 2014, 
https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/252057/full.pdf  
 
Die Änderung des Wahlgesetzes bei der laufenden Bundespräsidentenwahl ist 
vermutlich rechtswidrig und kann erst im nächsten Wahlverfahren gelten. 
(siehe dazu die VfGH-Entscheidung vom 05.10.2021, WI5/2021 ) 
 
Der VfGH möge prüfen, ob das Wahlrechtsänderungsgesetz 2022 bereits im 
laufenden Bundespräsidentenwahlverfahren gegolten hat oder erst für zukünftige 
Wahlen gelten soll. 
 
 
8QWHUVW�W]XQJVHUNOlUXQJHQ�6DPPHOQ�YRU�XQG�QDFK�GHP�6WLFKWDJ� 
 
Am ersten in ganz Österreich akzeptierten Unterzeichnungstag, dem Stichtag, gab 
es in einigen Gemeinden trotzdem die Weigerung Unterstützungserklärungen 
amtlich zu bestätigen. (Siehe das youtube-Video vom 3.9.2022: „RTV Talk 
Kompakt: Unstimmigkeiten bei den Unterstützungserklärungen?“ auf =>  
https://www.youtube.com/watch?v=13R8RKRwLzU .) 
BPräs.-Wahlwerber Johann Peter Schutte berichtet im Video, dass am ersten Tag 
der in ganz Österreich akzeptierten Unterstützungserklärungsfrist (9. August 2022) 
einige Unterstützer auf ihren Gemeindeämtern in den Gemeinden Eferding, 
Wilhering, Hörbranz, Bregenz, Dornbirn, in Vorarlberger- und NÖ-Gemeinden usw. 
keine Unterstützungserklärung abgeben konnten.  Laut Johann Peter Schutte 
konnte man in ca 25% der Gemeinden Österreichs – nicht einmal am Stichtag am 
�������� – eine Unterstützungserklärung abgeben.) 
In der Weigerung der oben genannten Gemeindewahlbehörden am Stichtag 
Unterstützungserklärungen amtlich zu bestätigen, sieht der Anfechtungswerber 
einen Verstoß gegen §7 Abs. 2 BPräsWG. 
Es wird angeregt, der Verfassungsgerichtshof möge den Sachverhalt ermitteln und 
Herrn Johann Peter Schutte als Zeuge in einer mündlichen Verhandlung dazu 
befragen. 
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Die Weigerung der Gemeinden Unterstützungserklärungen auszustellen, haben 
klarerweise unmittelbaren Einfluss auf das Sammelergebnis der Bewerber. Hätten 
die Gemeindebehörden korrekt gearbeitet, hätte es vielleicht 1 oder 2 oder 3 
Kandidaten mehr am Stimmzettel gegeben und das hat wiederum einen Einfluss 
die Wettbewerbspositionen der Bewerber und auf das Wahlergebnis gehabt. 
 
 
In Wien konnte man ja schon ab dem 7.7.2022 – dem Tag der Ausschreibung der 
BPräs-Wahl 2022 am Amt erscheinen und Unterstützungserklärungen 
unterzeichnen. 
 
Das führte dazu, dass man in Wien bereits ab der Ausschreibung der Wahl am 
7.7.2022 (= Ausschreibung der Wahl) gem. §7 Abs. 2 BPräsWG „DXI�GHU�
*HPHLQGHZDKOEHK|UGH�SHUV|QOLFK�HUVFKHLQHQ“ konnte, zwecks Abgabe eine 
Unterstützungserklärung, in ganz Restösterreich aber erst ab dem 9.8.2022 - dem 
Stichtag – am Amt erscheinen konnte und eine solche Unterstützungserklärung 
am Amt unterschrieben und bestätigt werden konnte. D.h. in Wien gab es eine um 
33 Tage (!) längere Frist zum Sammeln der Unterstützungserklärungen, als in 
Restösterreich und das bei gleichem Wahlrecht. 
 
In Wien meint man offensichtlich, dass der Stichtag regelt, welche Personen 
wahlberechtigt sind (ausgenommen dem Wahlalter) und welche nicht. Der Stichtag 
sage aber nichts über den Beginn der Unterstützungserklärungsfrist aus. Deshalb 
konnte man in Wien schon vor dem Stichtag eine Unterstützungserklärung am Amt 
unterschreiben, (die aber erst nach dem Stichtag die amtliche Bestätigung erhielt 
und somit gültig wurden). Die Magistratischen Bezirksämter vermerkten, dass die 
unterstützungswillige Person – wie im §7 Abs. 2 BPräsWG auf einem Magistra-
tischen Bezirksamt persönlich erschienen war. Wenn dann diese Unterstützungs-
erklärung nach dem 9.8.2022 – von wem auch immer z.B. von einem Wahlwerber 
- nochmals einem Magistratischen Bezirksamt vorgelegt wurde, dann wurde vom 
Magistratischen Bezirksamt ein amtlicher Bestätigungsvermerk - mit dem Datum 
der neuerlichen Vorlage der Unterstützungserklärung - abgegeben. Der Unter-
stützer brauchte dabei nicht nochmals auf das Amt gehen. Es genügte, wenn ein 
Mitarbeiter eines Kandidaten alle halbfertigen Unterstützungserklärungen am Amt 
vervollständigen und abstempeln liess. 
Otto Gmoser von der Wiener Wahlabteilung MA 62 argumentiert dahingehend, 
dass die Wahl ja schon ausgeschrieben war und diese Personen tatsächlich am 
Amt erschienen sind. Es stehe nicht im Gesetz, dass die Unterstützer erst nach 
dem Stichtag am Amt erscheinen hätten müssen. 
 
In Hinblick auf das Bundesgesetz vom 16. Jänner 1951 über die Wahl des 
Bundespräsidenten (BGBI. 42/1951) aus historischer Interpretation, bezweckt die 
Stichtagsbestimmung insbesondere den Beginn des Fristenlaufs für die Erstellung 
der Wählerverzeichnisse und nicht den Beginn des Fristlaufs für die Sammlung der 
Unterstützungserklärungen, siehe § 5 i.V.m. § 1 Bundesgesetz vom 16. Jänner 
1951 über die Wahl des Bundespräsidenten (BGBI. 42/1951). Mit der 
Ausschreibung der Wahl gemäß § 1 Bundespräsidentenwahlgesetz ist sohin die 
Sammlung der Unterstützungserklärungen vorgesehen. 
 
Diese Interpretation in Wien ist im völligen Gegensatz zu anderen Gemeinden 
(z.B. Eferding, Wilhering, Hörbranz, Bregenz, Dornbirn, in Vorarlberger- und NÖ-
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Gemeinden; Qu. Johann Peter Schutte), die das Bundespräsidentenwahlgesetz §7 
Abs.2 dahingegehend interpretieren, dass die Personen erst nach dem Stichtag 
am 9.8.2022 „vor der Gemeindewahlbehörde persönlich erscheinen“ hätten 
müssen. In Restösterreich will man sich offensichtlich die doppelte Arbeit ersparen 
(= Beim ersten Mal vermerken, dass eine unterstützungswillige Person am Amt 
erschienen ist und ein zweites Mal bearbeiten zwecks Feststellung, ob diese 
Person am Stichtag wahlberechtigt war. Daher konnte man sich in Restösterreich 
erst ab dem Stichtag eine Unterstützungserklärung am Amt bestätigen lassen. 
 
Die unterschiedliche Durchführung der Bestimmungen über die Bestätigung der 
Unterstützungserklärungen durch die Gemeinden zeigt die mangelnde 
Bestimmtheit gemäß Art. 18 B-VG und ist ein rechtswidriger Eingriff in das gleiche, 
freie; aktiven und passive Wahlrecht zum Bundespräsidenten gemäß Art. 60 B-VG 
i.V.m. Art. 1 und 7 B-VG und Art. 2 und 4 Staatsgrundgesetz sowie in das 
demokratische, freiheitliche, rechtsstaatliche und bundesstaatliche Grundprinzip 
der Bundesverfassung gemäß Art. 44 B-VG.  
 
Der Anfechtungswerber sieht einen starken Einfluß darauf, ob man ab der 
Wahlausschreibung am 7.7.2022 oder erst ab dem Stichtag am 9.8.2022 
Unterstützungserklärungen sammeln durfte.  
   Das Ende der Sammelfrist ist gem. §7 (1) BPräsWG mit dem 37 Tag vor dem 
Wahltag (daher 2.9.2022) bestimmt.  
   D.h. entweder ist die Sammelfrist im ersten Fall 58 Tage, in zweiten Fall 25 Tage 
lang. Es ist ein wesentlich Unterschied, ob die Frist nun doppelt so lange oder nur 
halb so lange ist. Je länger die Frist ist, desto mehr Bewerber schaffen es, die 
Unterstützungserklärungen zu sammeln und einen Wahlvorschlag einzubringen. 
Dadurch verändert sich die Zahl der Kandidaten am Stimmzettel. 
Je mehr Kandidaten es am Stimmzettel gibt, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass kein Kandidat im ersten Wahlgang über 50% der 
Stimmen bekommt. 
 
�
�������.HLQH�$XVKlQGLJXQJ�GHU�8QWHUVW�W]XQJVHUNOlUXQJHQ�DQ�GHQ�
8QWHUVW�W]HU�LQ�9RUFKGRUI: 
 
In Vorchdorf bei Gmunden wurde einem Unterstützer die Unterstützungserklärung 
nicht ausgehändigt und als er diese am nächsten Tag abholen wollte, war die 
Unterstützungserklärung verschwunden. Eine weitere Unterstützungserklärung 
wurde für den Unterstützer nicht ausgestellt. Dieses stellt einen rechtswidrigen 
Eingriff in das gleiche, freie; aktiven und passive Wahlrecht zum 
Bundespräsidenten gemäß Art. 60 B-VG, Art. 1 und Art. 7 B-VG sowie Art. 2 und 4 
Staatsgrundgesetz dar. 
 
   Zeuge: Es wird angeregt, der Verfassungsgerichtshof möge diesen Sachverhalt 
ermitteln und Herrn ……………………………………………………..   
………………….., als Zeuge in einer mündlichen Verhandlung dazu befragen. 
�
�
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�������9DQ�GHU�%HOOHQ�XQG�5RVHQNUDQ]�PLW�IDOVFK�YRUJHGUXFNWHQ�
8QWHUVW�W]XQJVHUNOlUXQJVIRUPXODUHQ: 
 
Im Bundespräsidentenwahlgesetz findet sich gemäß §7 Abs.1 BPräsWG in der 
Anlage 1 ein Musterformular, wie eine Unterstützungserklärung aussehen muss. 
Im Gesetz in Anlage 1 steht geschrieben steht: 
„'LH�JHIHUWLJWH��ZDKOEHUHFKWLJWH�3HUVRQ�XQWHUVW�W]W�KLHUPLW�GHQ�:DKOYRUVFKODJ�I�U�
GLH�:DKO�GHU�%XQGHVSUlVLGHQWLQ�RGHU�GHV�%XQGHVSUlVLGHQWHQ�DP�;;�;;;;�;;;;�
ODXWHQG�DXI�«“ 
 
     Das Datumsformat wird also mit ;;�;;;;�;;;; gesetzlich vorgegeben.  
D.h. wenn ein X für ein Zeichen steht, dann bedeutet das, dass die Schreibweisen 
„���2.72�����“ bzw. „���;;�������“ gültige Formate sind. Welche Variante 
gemeint ist, bleibt im Gesetz ungeklärt��
      
Die Bewerber Dr. Alexander Van der Bellen und Dr. Walter Rosenkranz 
verwendeten hingegen falsch vorgedruckte Unterstützungserklärungsformulare. 
Beide Mitbewerber geben in ihren Musterformularen das Datum nämlich im Format  
„���2NWREHU�����“ an. Das ist deshalb falsch, da Oktober nicht mit 4 Zeichen 
abgekürzt wurde.  
Das gleiche Problem wie beim Datumsformat des Wahltages gibt es auch beim 
Datumsformat des Stichtages in deren Unterstützungserklärungsformularen. 
Wenn das Musterformular von Van der Bellen und Rosenkranz falsch sind, dann 
ist davon auszugehen, dass alle vorgelegten Unterstützungserklärungen für Van 
der Bellen und Rosenkranz nicht gesetzeskonform sind. Das heißt, Van der Bellen 
und Rosenkranz haben nicht einmal 6 gültige Unterstützungserklärungen ihrem 
Wahlvorschlag angeschlossen!!! (%HLODJH���(). 
 
Zumindest Dr. Alexander Van der Bellen und Dr. Walter Rosenkranz wurden von 
der Bundeswahlbehörde zugelassen, obwohl sie in Bezug auf das Datumsformat 
falsche Unterstützungserklärungs-Vordrucke verwendeten, die nicht der Anlage 1 
des Bundespräsidentenwahlgesetzes entsprachen. Während in Anlage 1 das 
Datum im Format ;;�;;;;�;;;; vorgeschrieben ist, verwendeten Van der 
Bellen und Rosenkranz ���2NWREHU����� als Datumsformat.  
Das ist ungefähr so, wenn ein inhaltlich richtiger Antrag um 1 Minute zu spät bei 
der Bundeswahlbehörde oder beim Verfassungsgerichtshof eingereicht wird.  
Es genügt eben nicht, einen inhaltlich richtigen Antrag abzugeben. Der Antrag 
muss auch formal richtig sein.  
 
Dieses stellt einen rechtswidrigen Eingriff in das gleiche Wahlrecht zum 
Bundespräsidenten gemäß Art. 60 B-VG und Art. 2 Staatsgrundgesetz dar. 
 
 
�������1LFKW�=XODVVXQJ�GHV�:DKOYRUVFKODJHV�GHV�$QIHFKWXQJVZHUEHUV� 
�
Die Bundeswahlbehörde setzte dem Anfechtungswerber eine Nachfrist: 
Mit Schreiben vom 3.9.2022, GZ.: 2022-0.613.337, stellte die Bundeswahlbehörde 
fest, dass vom Anfechtungswerber am 31.8.2022 ein Wahlvorschlag mit 125 
gültigen Unterstützungserklärungen eingebracht wurde. 
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Und weiter:  
Ä«�:DKOYRUVFKOlJH�I�U�GLH�:DKO�GHV�%XQGHVSUlVLGHQWHQ�P�VVHQ�MHGRFK�JHPl���
����$EV����XQG�$EV����GHV�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKOJHVHW]HV������±�%3UlV:*��
%*%O��1U�����������LQ�GHU�)DVVXQJ�GHV�%XQGHVJHVHW]HV�%*%O��,�1U������������YRQ�
������3HUVRQHQ��GLH�JHPlVV������$EV����GHU�1DWLRQDOUDWV�:DKORUGQXQJ������DP�
6WLFKWDJ�ZDKOEHUHFKWLJW�ZDUHQ��XQWHUVW�W]W�VHLQ��
6LH�ZHUGHQ�GDKHU�DXIJHIRUGHUW��GHU�%XQGHVZDKOEHK|UGH�ELQQHQ�GUHL�7DJHQ��ELV�
'LHQVWDJ�����6HSWHPEHU�������������8KU��������J�OWLJH�8QWHUVW�W]XQJVHUNOlUXQJHQ�
QDFK]XUHLFKHQ��GD�DQGHUQIDOOV�GHU�YRUOLHJHQGH�:DKOYRUVFKODJ�JHPl������$EV����
%3UlV:*�DOV�QLFKW�HLQJHEUDFKW�JLOW�³��%HLODJH���)� 
 
'HU�$QIHFKWXQJVZHUEHU�UHLFKWH�HLQH�ZHLWHUH�6WHOOXQJQDKPH�HLQ� 
 
Der Anfechtungswerber reichte am 6.9.2022 eine Stellungnahme beim BMI ein - 
dies deshalb, weil die Bundeswahlbehörde immer noch keinen Behördensitz hatte 
- und wies die zuständige Bundeswahlbehörde auf folgendes hin: 
   Ä0LW�6FKUHLEHQ�*=���%0,�:$����������,,,��������YRQ�����0lU]������ZHUGH�LFK�
YRQ�,KQHQ�Ä�«�DXIJHIRUGHUW��GHU�%XQGHVZDKOEHK|UGH�ELQQHQ�GUHL�7DJHQ������0lU]�
������������J�OWLJH�8QWHUVW�W]XQJVHUNOlUXQJHQ�QDFK]XUHLFKHQ��DQGHUQIDOOV�GHU�
YRUOLHJHQGH�:DKOYRUVFKODJ�JHPlVV�����$EV����%3UlV:*�DOV�QLFKW�HLQJHEUDFKW�
JLOW�³�
���(LQH�VROFKH�9RUJDQJVZHLVH�LVW�QDFK�PHLQHU�$QVLFKW�UHFKWVZLGULJ��GD�ODXW�
|VWHUUHLFKLVFKHU�%XQGHVYHUIDVVXQJ�NHLQH�HLQ]LJH�8QWHUVW�W]XQJVHUNOlUXQJ�I�U�HLQH�
.DQGLGDWXU�]XU�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO�YRUJHVFKULHEHQ�LVW��(V�JLEW�DXFK�NHLQHQ�
9HUZHLV�GHU�%XQGHVYHUIDVVXQJ�DXI�GLH��PDVVLY�HLQVFKUlQNHQGHQ��%HVWLPPXQJHQ�
LP�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKOJHVHW]��'DKHU�LVW������$EV����GHV�
%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO�JHVHW]HV������±�%3UlV:*��%*%O��1U������LQ�GHU�)DVVXQJ�
GHV�%XQGHVJHVHW]HV�%*%O��,�1U�����������RIIHQVLFKWOLFK�YHUIDVVXQJVZLGULJ�XQG�
GDKHU�UHFKWVZLGULJ��'LH�$QZHQGXQJ�GHV�����$EV����%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO��
JHVHW]HV�Z�UGH�GD]X�I�KUHQ��GDVV����������GHU�ZDKOEHUHFKWLJWHQ�gVWHUUHLFKHU�
XQG�gVWHUUHLFKHULQQHQ�YRQ�GHU�.DQGLGDWXU�EHL�GHU�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO�
DXVJHVFKORVVHQ�VLQG��'LHV�LP�NUDVVHQ�:LGHUVSUXFK�]X�$UWLNHO����GHU�
%XQGHVYHUIDVVXQJ���
���,P�hEULJHQ�LVW�HV�NHLQ�6FKDGHQ�I�U�GLH�'HPRNUDWLH��ZHQQ�VWDWW�HYHQWXHOO���
.DQGLGDWHQ���RGHU���.DQGLGDWHQ�DP�6WLPP]HWWHO�VWHKHQ��9LHOPHKU�LVW�HV�HLQ�
PDVVLYHU�6FKDGHQ�DQ�GHU�'HPRNUDWLH��ZHQQ�GLH����EHUZLHJHQG�PLW�9HUWUHWHUQ�GHU�
3DUODPHQWVSDUWHLHQ�EHVHW]WH���%XQGHVZDKOEHK|UGH�YHUVXFKHQ�Z�UGH��SDVVLY�
ZDKOEHUHFKWLJWH�3HUVRQHQ�DQ�LKUHU�.DQGLGDWXU�]XU�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO������
]X�KLQGHUQ�XQG�VR�GDV�|VWHUUHLFKLVFKH�9RON�LQ�VHLQHU�)UHLKHLW�GHU�:DKO�HLQHV�
.DQGLGDWHQ�]X�EHYRUPXQGHQ��
���2EZRKO�ODXW�GHQ�%HVWLPPXQJHQ�GHU�|VWHUUHLFKLVFKHQ�%XQGHVYHUIDVVXQJ�NHLQH�
HLQ]LJH�8QWHUVW�W]XQJVHUNOlUXQJ�]XU�.DQGLGDWXU�QRWZHQGLJ�LVW��HUJlQ]H�LFK�PHLQHQ�
:DKOYRUVFKODJ�XP�����DPWOLFK�EHVWlWLJWH�8QWHUVW�W]XQJVHUNOlUXQJHQ���
(LQPDO�PHKU�EHNUlIWLJH�LFK��EHL�GHU�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO������NDQGLGLHUHQ�]X�
ZROOHQ�XQG�YHUZHLVH�DXI�PHLQHQ�$QWUDJ�XQG�:DKOYRUVFKODJ�YRP�����0lU]�������
$QWUDJVWHOOHU�XQG�]XVWHOOXQJVEHYROOPlFKWLJWHU�9HUWUHWHU���
0DJ��5REHUW�0DUVFKDOO�������*DEOLW]³ 
�%HLODJH���*�.  
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Das „gleiche Wahlrecht“ gilt auf für das „passive Wahlrecht“: 
Für die Bundespräsidentenwahl gilt nach Artikel 60 Abs. 1 des Bundes-
Vervassungsgesetze das gleiche und freie Wahlrecht: 
 
Artikel 60 der Bundesverfassung lautet: 
Ä����'HU�%XQGHVSUlVLGHQW�ZLUG�YRP�%XQGHVYRON�DXI�*UXQG�GHV�JOHLFKHQ��
XQPLWWHOEDUHQ��SHUV|QOLFKHQ��IUHLHQ�XQG�JHKHLPHQ�:DKOUHFKWHV�GHU�]XP�
1DWLRQDOUDW�ZDKOEHUHFKWLJWHQ�0lQQHU�XQG�)UDXHQ�JHZlKOW�«³�
 
Das heißt, das „gleiche Wahlrecht“ laut Artikel 60 des B-VG gilt sowohl für das 
„aktive Wahlrecht“ (Wer darf wählen?), als auch für das „passive Wahlrecht“ (Wer 
darf gewählt werden bzw kandidieren?). 
 
Die Bundesverfassung sieht im Art. 60 Abs. 3 B-VG erschöpfend vor, dass zum 
Bundespräsidenten gewählt werden kann, wer zum Nationalrat wählbar ist und am 
Wahltag das 35. Lebensjahr vollendet hat. Diese Voraussetzungen erfüllt der 
Anfechtungswerber.  
     Sonstige Beschränkungen für die Zulassung von Wahlwerbern sieht die 
Bundesverfassung nicht vor.  
. �
�����Hätte der Bundesverfassungsgesetzgeber eine weitere Beschränkung für die 
Zulassung von Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl gewollt, so hätte er das 
direkt in der Bundesverfassung festlegen oder auf ein anderes Gesetz verweisen 
müssen. Das hat er aber nicht. 
 
     Hieraus stellt § 7 Abs. 1, 2. Satz und Abs. 2 bis 6 
Bundespräsidentenwahlgesetz einen rechtswidrigen Eingriff in das gleiche, freie 
aktiven und passive Wahlrecht zum Bundespräsidenten gemäß Art. 60 B-VG 
(vergleiche Art. 26 B-VG) i.V. m. Art. 1 und 7 B-VG und Art. 2 und 4 
Staatsgrundgesetz sowie in das demokratische, freiheitliche, rechtsstaatliche und 
bundesstaatliche Grundprinzip der Bundesverfassung gemäß Art. 44 B-VG dar.  
     Diesbezüglich wird angeregt, der Verfassungsgerichtshof möge ein 
Gesetzesprüfungsverfahren durchführen. 
 
 
     Selbst wenn der VfGH gegen das System der Unterstützungserklärungen 
grundsätzlich keine Bedenken hat, so bleibt die Frage offen, ob man nun 6 oder  
„6 000“ oder „6.000“ Unterstützungserklärungen für einen Wahlantritt sammeln 
muss. 
Das ist ein sehr wesentlicher Unterschied.  
Im §7 Abs. 1 BPräsWG wurden „�����“ (sic!) als Rechtsgrundlage festgelegt. 
Diese Zahl wird von der Bundeswahlbehörde – entgegen jeglicher Konvention zum 
Schreiben von Zahlen – als ���� interpretiert. Die Bundeswahlbehörde negiert 
dabei, dass ein Leerzeichen zwei Zahlen trennt.  
Rechts vom Leerzeichen steht „���“, also nichts.  
Links vom Leerzeichen steht „�“. Es sind daher 6 Unterstützungserklärungen 
beizulegen. 
     Der Anfechtungswerber hat in seinem Wahlvorschlag 125 Unterstützungs-
erklärungen beigelegt, also deutlich mehr, als die geforderten 6 Unterstützungs-
erklärungen. Der Anfechtungswerber wurde aber dennoch als Bewerber von der 
Bundeswahlbehörde abgelehnt. Da die Bundeswahlbehörde kein Gesetz nennen 
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kann, warum der Anfechtungswerber abgelehnt wurde, erscheint die Entscheidung 
willkürlich und gesetzeswidrig. 
 
Tatsächlich bestimmte § 7 Abs. 1 Bundesgesetz vom 16. Jänner 1951 über die 
Wahl des Bundespräsidenten (BGBI. 42/1951) die erforderliche Anzahl von 
Unterstützungserklärungen mit „2000“, also in einer mathematisch korrekten 
Zahlenschreibweise.  
 
Die Zahlenschreibweise des § 7 Abs. 1 Bundespräsidentenwahlgesetz entspricht 
keiner bekannten mathematischen Zahlendarstellung und ist daher willkürlich, 
unbestimmt und ein rechtswidriger Eingriff in das freie Wahlrecht. 
 
 
Auswirkung auf das Ergebnis:�
Die Nichtzulassung von 4 Kandidaten (Mag. Robert Marschall, Wolfgang Ottowitz, 
Johann Peter Schutte, David Packert), sind von grossem Einfluß auf das 
Wahlergebnis. Wenn jeder dieser Kandidaten 1%-Punkt von Van der Bellen 
bekommen hätte, wäre eine Stichwahl notwendig geworden. 
 
Der Anfechtungswerber hätte bei zwei Wochen längerer Sammelfrist sogar noch 
mehr als 6000 Unterstützungserklärungen erhalten können (und dadurch hätte 
auch die Bundeswahlbehörde den Anfechtungswerber - bei ihrer Interpretation des 
BPräsWG – NICHT ausgeschieden.) 
�
Kundmachung der Wahlvorschläge am 7. Sept. 2022: 
�
Der HLQJHUHLFKWH Wahlvorschlag für den Anfechtungswerber gilt für die 
Bundeswahlbehörde gem. §8 Abs. 3 BPräsWG offenbar DOV�QLFKW�HLQJHUHLFKW. 
(Exkurs: §8 Abs. 3 BPräsWG erinnert an das Buch „Das Schloss“ von Franz 
Kafka, bzw daran, dass COVID-geimpfte Personen nach 6 Monaten als 
„Ungeimpfte“ gelten, auch wenn sie die Nebenwirkungen der angeblichen 
„Impfung“ ertragen mussten.  
In Österreich will man offensichtlich keine ordentlichen Behördenverfahren haben, 
schon gar nicht bei der Wahl es Bundespräsidenten.) 
 
    Das BMI teilte dem Anfechtungswerber am 8. September 2022 (ohne 
erkennbaren Auftrag der Bundeswahlbehörde) mit, dass ihn 3.600 ¼�
rücküberwiesen werden (das ist inzwischen passiert) und dass die 
Bundeswahlbehörde das an sie herangetragenes Anbringen in der Sitzung vom 7. 
September 2022 zur Kenntnis genommen worden ist. (%HLODJH���+) 
 
 
1LFKW�9HU|IIHQWOLFKXQJ�GHV�:DKOYRUVFKODJHV�GHV�$QIHFKWXQJVZHUEHUV� 
 
Am 7. Sept. 2022 wurden von der Bundeswahlbehörde die Wahlvorschläge – 
entgegen § 9 (1) BPräsWG - stark verkürzt kundgemacht (GZ.: 2022-0.613.379, 
(%HLODJH���,) und zwar von Dr. Michael Brunner, Gerald Grosz, Dr. Walter 
Rosenkranz, Heinrich Staudinger, Dr. Alexander Van der Bellen, Dr. Tassilo 
Wallentin und Dr. Domink Wlazny. 
     Der rechtzeitig eingereichte Wahlvorschlag von Mag. Robert Marschall wurde in 
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der Kundmachung nicht erwähnt. (Ebenso nicht die Wahlvorschläge von Wolfgang 
Ottowitz und Johann Peter Schutte.) 
 
 
'HU�DPWOLFKH�6WLPP]HWWHO�]XU�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO�������
 
Zur Stimmabgabe wurden gemäss § 11 BPräsWG amtliche Stimmzettel 
verwendet, die folgendermassen aussahen: 
 

 
 
 
:DKOHUJHEQLV�GHU�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO�������
�
Die Bundeswahlbehörde gab am 17.10.2022 mit Schreiben GZ.: 2022-0.724.413 
das amtliche Endergebnis bekannt.  
 
*HVDPWVXPPH�GHU�DEJHJHEHQHQ�J�OWLJHQ�XQG�XQJ�OWLJHQ�6WLPPHQ������������
*HVDPWVXPPH�GHU�DEJHJHEHQHQ�XQJ�OWLJHQ�6WLPPHQ���������
*HVDPWVXPPH�GHU�DEJHJHEHQHQ�J�OWLJHQ�6WLPPHQ������������
�
*HVDPWVXPPH�GHU�DXI�GLH�:DKOZHUEHU�GHU�EHK|UGOLFK�YHU|IIHQWOLFKWHQ�
:DKOYRUVFKOlJH�HQWIDOOHQHQ�DEJHJHEHQHQ�J�OWLJHQ�6WLPPHQ�
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�:DKOZHUEHUVXPPHQ���
�
'U��0LFKDHO�%UXQQHU�����������������������������
*HUDOG�*URV]���������������������������������������
'U��:DOWHU�5RVHQNUDQ]������������������������
+HLQULFK�6WDXGLQJHU������������������������������
'U��$OH[DQGHU�9DQ�GHU�%HOOHQ�������������
'U��7DVVLOR�:DOOHQWLQ����������������������������
'U��'RPLQLN�:OD]Q\�����������������������������
�
'D�EHL�GHU�:DKO�]XP�%XQGHVSUlVLGHQWHQ�YRP����2NWREHU������GHU�:DKOZHUEHU�
'U��$OH[DQGHU�9DQ�GHU�%HOOHQ�PHKU�DOV�GLH�+lOIWH�DOOHU�J�OWLJHQ�6WLPPHQ�DXI�VLFK�
YHUHLQLJW�KDW��KDW�GLH�%XQGHVZDKOEHK|UGH�JHPlVV������%3UlV:*�'U��$OH[DQGHU�
9DQ�GHU�%HOOHQ�DOV�]XP�%XQGHVSUlVLGHQWHQ�JHZlKOW�HUNOlUW��
(%HLODJH���%).�
�
�
�����'DV�%0,�YHUVFKZLHJ�GHQ�SRWHQ]LHOOHQ�8QWHUVW�W]HUQ��ZHU�GLH�%HZHUEHU�
GHU�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO������ZDUHQ��
�
Im Übrigen weigerte sich das BMI – das vom Gesetz her und von der Bundes-
wahlbehörde mit der Abwicklung der Bundespräsidentenwahl beauftragt wurde – 
den unterstützungswilligen Personen (z.B. über die Webseite bmi.gv.at oder 
mittels Presseaussendung oder auf den Gemeindewahlbehörden vor Ort) bekannt 
zu geben, wer denn nun aller überhaupt als Bewerber zur Bundespräsidentenwahl 
zur Auswahl steht und für wen man folglich eine Unterstützungserklärung abgeben 
kann.  
„$EVLFKWVHUNOlUXQJHQ�YRQ�P|JOLFKHUZHLVH�]XU�%XQGHVSUlVLGHQWHQZDKO������
NDQGLGLHUHQGHQ�:DKOZHUEHULQQHQ�XQG�:DKOZHUEHUQ�KDEHQ�I�U�GDV�
%XQGHVPLQLVWHULXP�I�U�,QQHUHV�NHLQH�UHFKWOLFKH�5HOHYDQ]“, so Mag. Robert Stein,  
Bundeswahlleiter-Stellvertreter und Amtsleiter in der Wahlrechtsabteilung des BMI, 
am 8. Juli 2022 in einem E-mail an den Anfechtungswerber. (%HLODJH���-) 
 
„2E�HU�HLQH�'HPRNUDWLH�RKQH�9RON�ZROOH“ fragte der Anfechtungswerber Hr. 
Mag.Stein vom BMI. Darauf bekam er leider keine Antwort. 
 
Weder das BMI noch die Bundeswahlbehörde machten die ihnen bereits 
bekannten Bewerber der Bundespräsidentenwahl 2022  der Öffentlichkeit und 
somit nicht den potenziellen Unterstützern bekannt, nicht einen einzigen.  
(%HLODJH���/) 
 
Es gab daher keine amtliche Information über die zur Auswahl stehenden 
Bewerber für die potenziellen Unterstützer. 
 
Exkurs: Insoferne müssen Herr und Frau Österreicher froh sein, dass ihnen vom 
BMI - gnädiger Weise - mittels Webseite bmi.gv.at und OTS-Presseaussendung 
mitgeteilt wird, wer denn überhaupt am Stimmzettel der Bundespräsidentenwahl 
2022 steht, obwohl das gesetzlich – laut § 9 BPräsWG - gar nicht vorgesehen ist.  
 
Es ist erfreulich, wenn das BMI die Kandidaten auf der Webseite und mittels 
Presseaussendung bekannt man, was im Gesetz nicht vorgesehen ist.  
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     Aber dann könnte und sollte das BMI ebenso die Bewerber der Bundes-
präsidentenwahl bekannt geben, obwohl das ebenso gesetzlich nicht 
vorgeschrieben ist. Es wäre jedenfalls höchst wünschenswert im Sinne der 
Demokratie, wenn das Volk wissen würde, welche Bewerber es überhaupt gibt. 
 
In Hinblick darauf verstieß das Wahlverfahren gegen das gleiche und freie aktive 
und passive Wahlrecht gemäß Art. 60 B-VG im Sinne von Art. 7 B-VG und Art. 2 
StGG. 
  
 
Auswirkung auf das Wahlergebnis: 
Das verheimlichen (aller) Bewerber durch das BMI und die Bundeswahlbehörde 
hat gravierende Auswirkungen auf das Wahlergebnis in ganz Österreich. Dadurch 
berichten die Medien entweder gar nicht oder spekulativ richtig oder spekulativ 
falsch. Außerdem kommt es durch die Geheimhaltung der Information, wer sich 
nun aller bewerben will, zu sehr großen Wettbewerbsverzerrungen. Über den 
Amtsinhaber wird von den Massenmedien berichtet, über die Herausforderer nur 
selektiv oder gar nicht. Dadurch ist es für Bewerber sehr schwierig, die 
Unterstützungserklärungen zu sammeln. 
 
 
�����)HKOHQGH��LUUHI�KUHQGH�XQG�IDOVFKH�%HULFKWHUVWDWWXQJ�LQ�GHQ�0HGLHQ: 
Die fehlende Information von seinen der Behörden führte zu einer sehr 
mangelhaften, teils extrem irreführenden Berichterstattung in den Medien. 
   Die Medien berichteten hauptsächlich davon, dass Dr. Alexander Van der Bellen 
wieder zur Bundespräsidentenwahl antreten werde. Bei einigen Medien wurde Van 
der Bellen als „parteilos“ dargestellt (was er offensichtlich nicht ist, da er nach 
Medienberichten nach wie vor ruhendes Mitglied der GRÜNEN-Partei ist.).  
   Manche Medien spekulierten darüber, welchen Kandidaten nun die FPÖ 
aufstellen wird. 
   Manche Medien – wie heute.at vom 9.8.2022 - berichteten davon, dass es 
diesmal leider keine Frau als Bewerberin geben werde, zu einer Zeit, wo Frau 
………………………….... und Frau ………………………………. bereits die 
Unterstützungserklärungen für den Wahlantritt sammelten. 
   Manche Medien berichteten darüber, dass verschiedene Bewerber bei der 
Bundespräsidentenwahl antreten wollen, verschwiegen aber deren Programm. 
 
,UUHI�KUHQGH�0HGLHQDUWLNHO��%HLODJH���0�� 
                      orf.at vom 29.6.2022 schreibt von nur „vier“ Anwärtern. 
                      Hans Rauscher in Der Standard vom 12.8.2022, sieht Alexander Van  
                                                der Bellen, Tassilo Wallentin, Walter Rosenkranz, 
                                                Michael Brunner und Gerald Grosz als Kandidaten. 
                      heute vom 18.7.2022: Hofburg-Kandidaten schweigen zu  
                                                Unterstützungserklärungen“. Es wurden aber nicht  
                                                einmal alle „Hofburg-Kandidaten befragt. 
                      heute vom 9.8.2022: „Das Rennen um die Hofburg ist reine  
                                                Männersache.“ 
 
Erst ganz am Schluss wurde in manchen Massenmedien ihren Lesern eine 
halbwegs vollständige Liste der Bewerber und Bewerberinnen der 
Bundespräsidentenwahl 2022 präsentiert.  
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Es waren dies in alphabetischer Reihenfolge: 
* Dr. Michael Brunner, 
* Helga Egger,  
* Mark Hanno Fessl,  
* Gerald Grosz,  
* Franz Gollowitsch,  
* Dipl. Ing. Oliver Hoffmann,   
* Rudolf Remigius Kleinschnitz, 
* Gerhard Kuchta,  
* Roland Ludomirska, 
* Mag. Robert Marschall,  
* Wolfgang Ottowitz,  
* Heinrich Staudinger,  
* Johann Peter Schutte,  
* David Packer,  
* Barbara Rieger,   
* Dr. Walter Rosenkranz,  
* Wolfgang Sandmair, 
* Thomas Schaurecker, MSc,  
* Mag. Hubert Thurnhofer,  
* Dr. Alexander Van der Bellen, 
* Anatolij Volk, 
* Dr. Tassilo Wallentin, 
* Dr. Dominik Wlazny. 
 
In Hinblick darauf verstieß das Wahlverfahren gegen das gleiche und freie aktive 
und passive Wahlrecht gemäß Art. 60 B-VG und die guten Sitten nach § 879 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch im Sinn der Drittwirkung von Grundrechten, 
vgl. VfGH-Erkenntnis WI6/2016. 
 
 
�����8QYHUHLQEDUNHLWHQ��
 
(UQHQQXQJ�GHU�9HUIDVVXQJVULFKWHU�GXUFK�'U��$OH[DQGHU�9DQ�GHU�%HOOHQ��
DPWLHUHQGHU�%XQGHVSUlVLGHQW�XQG�QDFK�ZLH�YRU�0LWJOLHG�GHU�*5h1(1�3DUWHL� 
 
Der Wahlwerber Dr. Alexander Van der Bellen ist nach-wie-vor Mitglied der Partei 
„Die Grünen – Die Grüne Alternative“ (GRÜNE). Dies deshalb, weil er nie von der 
Grünen Partei ausgetreten ist und nie ausgeschlossen wurde. Angeblich hat er 
seine Parteimitgliedschaft am 23.5.2016 nur ruhend gestellt, was aber aufgrund 
der Statuten der Grünen gar nicht möglich ist. Ein offizielles Schreiben seiner 
ruhend gestellten Parteimitgliedschaft ist nicht bekannt. 
 
Parteispenden der GRÜNEN für den Van der Bellen-Wahlkampf 2022:  
Die Grüne Alternative Bundespartei 1.230.000 ¼�� 
Sachspenden der Die Grünen – Die Grüne Alternative/Bundes- und 
Landesorganisationen: 314.341 ¼�  
Die Grünen - Grüne Alternative Wien: 150.000 ¼�� 
Die Grünen - Grüne Alternative Oberösterreich OÖ 138.000 ¼�� 
Die Grünen - Die Grüne Alternative Tirol: 20.111 ¼�� 
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Die Grüne Alternative Niederösterreich: 3.833 ¼�� 
Die Grünen - Die Grüne Alternative Steiermark: 20 ¼�� 
(Die restlichen Bundesländer spendeten nichts für VDB.) 
 
   Weiters gab es Spenden von GRÜNEN Funktionären und –innen: 
Dr. DI Mathias Wabl 5.000 ¼��:HUQHU�.RJOHU�������¼��/HRQRUH�*HZHVVOHU�������¼��
Johannes Rauch 4.000 ¼��6LJULG�0DXUHU�������¼��$OPD�=DGLF�������¼��5HJLQD�
Petrik 3.000 ¼��,QJ��0DUWLQ�/LWVFKDXHU�������¼��0DJ��$JQHV�6LUNND�3UDPPHU�������
¼��5DOSK�6FKDOOPHLQHU�������¼� usw.  
Qu.: https://www.vanderbellen.at/transparenz/  
 
Dass andere Parteien auch für Van der Bellen gespendet hätten, ist nicht bekannt. 
Man kann daher auf aufgrund der Spendensituation davon ausgehen, dass Dr. 
Alexander Van der Bellen Parteimitglied der Partei „Die Grünen – Die Grüne 
Alternative“ (GRÜNE) ist. 
 
Vorweg: Es steht wohl außer Zweifel, dass befangene, parteiliche 
Verfassungsrichter an diesem Wahlanfechtungsverfahren nicht mitwirken dürfen. 
Eine respektable Entscheidung kann nur von einem Gericht kommen, deren 
Richter unparteiisch und unvoreingenommen und somit unbefangen sind. Der 
Verfassungsgerichtshof ist für die Bürger  - und jedenfalls für den Anfechtungs-
werber - offensichtlich ein politischer Gerichtshof. Alle 14 Verfassungsrichter 
wurden von im Parlament vertretenen politischen Parteien nominiert und vom 
Bundespräsidenten angelobt. Die Verfassungsrichter werden nicht vom Volk 
gewählt (so wie andere Höchstrichter auch nicht) und sind NICHT unabhängig, 
sondern von den sie vorschlagenden politischen Parteien und vom dem sie 
ernennenden Bundespräsidenten gewissermaßen emotional gebunden.  
 
 
Wenig Sinn macht es, wenn parteipolitisch besetzte Verfassungsrichter in der 
Funktion eines Wahlanfechtungsgerichtshofes über eine Entscheidung der 
parteipolitisch besetzen Bundeswahlbehörde entscheiden. 
   Eine Entscheidung von Richtern, bei welchen Interessenskonflikte vorliegen, 
lehnt der Anfechtungswerber daher ab und kann der Anfechtungswerber die nicht 
nachvollziehen. Gerichtsentscheidungen von Richtern mit Unvereinbarkeiten zum 
Richteramt schwächt das Vertrauen des Volkes in die österreichische 
Gerichtsbarkeit. Ein Höchstgericht, das kein Vertrauen durch das Volk bekommt, 
hat früher oder später verloren. Das wird früher oder später zu einer Volkswahl der 
Höchstrichter führen.  
(siehe auch das http://www.verfassungsrichter-volksbegehren.at/ ) 
 
Der Anfechtungswerber kann die Befangenheit der Richter nicht einmal bei einem 
Berufungsgericht vorbringen, weil es im „Rechtsstaat“ Österreich keines gibt, und 
regt daher die Durchführung einer Gesetzesprüfung des Ernennungsverfahrens für 
Verfassungsrichter an. 
  
Unvereinbarkeiten liegen aus Sicht des Anfechtungswerbers bei jenen Richtern 
vor, die von der gleichen Partei als Verfassungsrichter nominiert bzw unterstützt 
wurden, wie die antretenden Wahlwerber (Dr. Alexander Van der Bellen (GRÜNE-
Partei), Dr. Walter Rosenkranz (FPÖ).  
   Es sind dies Vizepräsidentin am Verfassungsgerichtshof Dr. Verena 0$'1(5 
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(GRÜNE) und Andreas +$8(5 (FPÖ). 
   * Vizepräsidentin Dr. Verena 0$'1(5 (GRÜNE) war Mitglied im Beirat 
„GRÜNE Bildungswerkstatt“ von 2014-2018. Sie wurde Verfassungsrichterin in der 
Amtzeit von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen, der Verena Madner 
am 24. April 2020 angelobte und dessen Wiederwahl als Bundespräsident hier 
angefochten wird. 
   * Dr. Andreas +$8(5 (FPÖ) wurde von der FPÖ nominiert und im März 2018 in 
der Amtszeit von Bundespräsident Van der Bellen Verfassungsrichter und von 
diesen ernannt. In der gegenständlichen Wahlanfechtung geht es auch darum, ob 
die Bewerbung von FPÖ-Kandidaten Dr. Walter Rosenkranz bei der Bundes-
präsidentenwahl 2022 rechtskonform verlief oder eben nicht, ob und wieviele 
Gegenkandidaten zugelassen wurden. 
 
Unvereinbarkeiten liegen aus der Sicht des Anfechtungswerbers ebenso bei jenen 
Richtern vor, deren entsendenden Parteien von der Wahl des Bundespräsidenten 
unmittelbar betroffen wären, da dieser ja die Bundesregierung nicht neuerlich 
angeloben könnte, also Richter mit einem 1DKHYHUKlOWQLV�]XU�g93�XQG�*5h1(.  
   Als befangene Richter der ÖVP werden vom Anfechtungswerber folgender 
Verfassungsrichter genannt:  
* Präsident: Dr. Christoph *5$%(1:$57(5 (ÖVP) 
* Michael 5$0, (FPÖ => ÖVP?) und Anwalt von Nehammers (ÖVP) Ehefrau.  
* Christoph +(5%67 (ÖVP),  
* Georg /,(1%$&+(5 (ÖVP),  
* Helmut +g57(1+8%(5 (ÖVP),  
* Michael 0$<5+2)(5 (ÖVP). 
* Markus $&+$7=�(ÖVP), 
 
   * VfGH-Präsident: Dr. Christoph *5$%(1:$57(5 (ÖVP) wurde laut 
Geheimpapiere „Sideletter“ der ÖVP-FPÖ-Koalition als VfGH-Präsident vereinbart. 
„%LV�]XP������������%ULJLWWH�%LHUOHLQ��)3g���DE����������&KULVWRSK�*UDEHQZDUWHU�
�g93��“ Qu. orf.at vom 28.1.2022, https://orf.at/stories/3245406/ .   
Christoph Grabenwarter wurde von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen 
am  23.2.2018 als Vize- bzw. am 19.2.2020 als VfGH-Präsident angelobt. Van der 
Bellens Wiederwahl als Bundespräsident wird hier beim VfGH nun angefochten. 
 
Medienartikel über Parteizugehörigkeit oder Parteinähe von Verfassungsrichtern: 
=> https://www.derstandard.at/story/2000132948543/gruene-und-oevp-
verteidigen-sideletter-zum-koalitionsvertrag  
=> https://orf.at/stories/3245406/  
=> https://www.derstandard.at/story/2000117027488/verena-madner-kaempferin-
fuer-die-umwelt-als-hoechstrichterin  
=> https://kurier.at/politik/inland/vfgh-verena-madner-wird-gruene-
vizepraesidentin/400818725  
=> https://www.meineabgeordneten.at/Abgeordnete/verena.madner  
=> https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058091-Der-
VfGH-und-die-Politik-Eine-ewige-Debatte.html  
=> https://www.diepresse.com/6074387/zweite-gruene-nominierung-fuer-den-
verfassungsgerichtshof 
=> 
https://www.derstandard.at/consent/tcf/story/2000075291134/verfassungsgerichts
hof-welche-parteien-die-hoechstrichter-nominieren  
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=> https://exxpress.at/weil-sie-fragen-zur-corona-politik-stellen-armin-wolf-rueffelt-
verfassungsrichter/  
=> https://kurier.at/politik/inland/regierung-praesentiert-verfassungsrichter-brigitte-
bierlein-erste-praesidentin/311.619.181  
 
 
Nicht einmal der VfGH behauptet, dass seine Richter keine Nähe zu politischen 
Parteien hätte. D.h. dem VfGH ist die Parteinähe der Richter sogar bewusst. 
 
Der Anfechtungswerber hat insbesondere die Besorgnis der Unvereinbarkeit jener 
Verfassungsrichter, die entweder ein Naheverhältnis zur GRÜNE-Partei oder FPÖ 
haben oder von Bundespräsident Dr. Van der Bellen angelobt wurde und hat 
daher ein Misstrauen gegen die Unparteilichkeit dieser Richter. 
Diese Verfassungsrichter mögen sich im aktuellen Verfahren durch Ersatz-
mitglieder vertreten lassen. 
 
Das Wesen der Befangenheit ist es, dass sie den betroffenen Personen meist 
nicht bewusst ist. 
 
Die Bestellungsvorgänge der Verfassungsrichter durch den Bundespräsidenten 
sind nicht sachlich, sondern fördern Interessenskonflikte und schaden dem 
Ansehen eines unabhängigen Gerichtes. 
 
Interessant auch, wie Dr. Gerhart Holzinger, der frühere Verfassungs-
gerichtshofspräsident in einem Ö1-Mittagsjournal zur Wahlwiederholung der 
Bundespräsidentschaftswahl 2016 Stellung bezog. Er meinte, dass er sich sicher 
war, dass er beziehungsweise der VfGH die Vorwürfe der FPÖ entkräften werde 
können und (nur) deshalb habe er eine mündliche Verhandlung zugelassen.  
   Das könnte im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn sich VfGH-Präsident 
Holzinger bewusst gewesen wäre, dass die mündliche Verhandlung am VfGH zu 
einer Wahlaufhebung geführt hätte, er diese abgelehnt hätte!!!   
 
 
 
���$QWUlJH 
 
Der Anfechtungswerber Mag. Robert Marschall stellt sohin nachstehende�
�
 

$�Q�W�U�l�J�H�
 
Der Verfassungsgerichtshof möge  
 
> eine mündliche Verhandlung anberaumen, gemäß § 69 VfGG; 
 
> weiters das gesamte Wahlverfahren betreffend der Wahl des Bundespräsidenten 
am 09.10.2022 aufheben und für nichtig erklären; 
 
> weiters die Wahlentscheidung der Bundeswahlbehörde vom 17.10.2022 über 
das Wahlergebnis aufheben und für nichtig erklären; 
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> weiters die Genannten als Zeugen zu laden und zu befragen:  
 
# zum Beweis der Weigerung von Mag. Robert Stein (Wahlrechtsabteilung des 
BMI und gleichzeitig 2. Stellvertreter des Bundeswahlleiters in der Bundes- 
wahlbehörde) einen Amtsstempel der Bundeswahlbehörde bzw eine hand-
schriftliche Bestätigung der Bundeswahlbehörde als Eingangsvermerk betreffend 
des Eingangs des Wahlvorschlages von Anfechtungswerber in der Sitzung am 
31.8.2022 und am 6.9.2022 auf die Kopie des Wahlvorschlages zu geben 
     Mitarbeiter des BMI: 
        Hrn. Mag. Robert Stein, 
        Hrn. Mag. Gregor Wenda, 
        Hrn. ………………………., 
        Hrn. ………………………., 
        Fr. …………………………, 
        Fr. …………………………, 
 
……………………………………………………………………,  
……………………………………………………………………. und  
     Anfechtungswerber an der Adresse …………………………………………;  
 
# zum Beweis der Verweigerung der amtlichen Bestätigung von 
Unterstützungserklärungen am Stichtag und ab wann in ihren Gemeinde 
Unterstützungserklärungen vom Amt bestätigt wurden 
     die Leiter der ……………………………………………………….., ………………., 
……………………………………..……. ; 
 
# zum Beweis ob und wieviele Unterstützungserklärungen zwischen der 
Ausschreibung der Bundespräsidentenwahl 2022 und dem Stichtag 9.8.2022 in 
Wien amtlich bestätigt wurden und mit welcher Rechtsgrundlage 
     den Leiter der Gemeindewahlbehörde ……………………….; 
 
# zum Beweis der Schwierigkeiten der Bewerber zur Bundespräsidentenwahl 
beim Sammeln von Unterstützungserklärungen 
 
# zum Beweis Unregelmäßigkeiten beim Sammeln der Unterstützungserklärungen 
   Zeuge: ………………………………………………………………………;       
   Zeuge: ………………………………………………………………………; 
   Zeuge: ………………………………………………………………………; 
   Zeuge: ………………………………………………………………………; 
   Zeuge: ………………………………………………………………………; 
   Zeuge: ………………………………………………………………………; 
   Zeuge: ………………………………………………………………………; 
   Zeuge: ………………………………………………………………………; 
   Zeuge: ………………………………………………………………………; 
so wie bei Bedarf weitere Bewerber der Bundespräsidentenwahl 2022 
 
# zum Beweis der Unvereinbarkeiten und Befangenheit im gegenständlichen Fall 
zunächst die Zeugeneinvernahme von der Vizepräsidentin am VfGH Dr. Verena 
MADNER (von den GRÜNEN an den VfGH entsandt), Dr. Andreas HAUER (von 
der FPÖ an den VfGH entsandt) und  Dr. Michael RAMI (von der FPÖ an den 
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VfGH entsandt und vertritt nun als Rechtsanwalt die Ehefrau von Bundeskanzler 
Karl Nehammer). 
 
 
 
 
Mag. Robert Marschall, 3003 Gablitz 
�
�
�
%HLODJHQ��
�
* Beilage / A: $XVVFKUHLEXQJ der Bundespräsidentenwahl 2022; BGBl. II Nr. 
273/2022  
 
* Beilage / B: .XQGPDFKXQJ�GHU�%XQGHVZDKOEHK|UGH�]XP�(UJHEQLV�GHV�
HUVWHQ�:DKOJDQJHV vom 17.10.2022, GZ.: 2022-0.724.413 
 
* Beilage / C: :DKOYRUVFKODJ�YRQ�0DJ��5REHUW�0DUVFKDOO vom 31.8.2022  
                      und BMI Übernahmebestätigung der Beitag zu den Kosten des  
                      Wahlverfahren in der Höhe von 3.600 ¼� 
 
* Beilage / D: :DKOUHFKWVlQGHUXQJVJHVHW]�����: BGBl. I Nr. 101/2022, S. 7-8  
 
* Beilage / E: IHKOHUKDIWH�9RUGUXFNH�GHU�8QWHUVW�W]XQJVHUNOlUXQJVIRUPXODUH�
YRQ�'U��$OH[DQGHU�9DQ�GHU�%HOOHQ�XQG�'U��:DOWHU�5RVHQNUDQ] 
 
* Beilage / F: Die Bundeswahlbehörde setzte mit Schreiben vom 3.9.2022, GZ.: 
2022-0.613.337, eine 1DFKIULVW. 
 
* Beilage / G: Mag. Robert Marschall reichte am 6.9.2022 eine 6WHOOXQJQDKPH in 
der Nachfrist ein. 
 
* Beilage / H: 6FKUHLEHQ�GHV�%0, an den  Anfechtungswerber vom 8.9.2022 
                      betreffend, die 3.600 ¼�ZHUGHQ�U�FN�EHUZLHVHQ 
 
* Beilage / I: .XQGPDFKXQJ�GHU�:DKOYRUVFKOlJH für die Bundespräsidentenwahl 
2022 vom 7. September 2022, GZ.: 2022-0.613.379 
 
* Beilage / J:�(�PDLO�YRQ�0DJ��5REHUW�6WHLQ,  Bundeswahlleiter-Stellvertreter und 
Amtsleiter in der Wahlrechtsabteilung des BMI, am 8. Juli 2022 an den 
Anfechtungswerber, Mag. Robert Marschall: „$EVLFKWVHUNOlUXQJHQ�«�GHU�
:DKOZHUEHU�XQG�:DKOZHUEHULQQHQ�KDEHQ�I�U�GDV�%0,�NHLQH�UHFKWOLFKH�5HOHYDQ]� 
..“ Keine Veröffentlichung der Bewerber auf der Webseite des BMI. 
 
* Beilage / K: (�PDLO�YRQ�0DJ��5REHUW�6WHLQ,  Bundeswahlleiter-Stellvertreter und 
Amtsleiter in der Wahlrechtsabteilung des BMI, vom 26. August 2022 an den 
Anfechtungswerber, Mag. Robert Marschall: „'LH�%XQGHVZDKOEHK|UGH�YHUI�JW��EHU�
NHLQH�HLJHQH�$QVFKULIW� ... “ 
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* Beilage / L: :HEVHLWH�GHV�%0,�YRP����������XQG���������� 
 
* Beilage / M: ,UUHI�KUHQGH�0HGLHQDUWLNHO 
                      orf.at vom 29.6.2022 schreibt von nur „vier“ Anwärtern. 
                                Hans Rauscher in Der Standard vom 12.8.2022, sieht 
                                Alexander Van der Bellen, Tassilo Wallentin, Walter  
                                Rosenkranz, Michael Brunner und Gerald Grosz als 
                                Kandidaten. 
                      heute vom 18.7.2022: Hofburg-Kandidaten schweigen zu  
                                 Unterstützungserklärungen“. Es wurden aber nicht  
                                 einmal alle „Hofburg-Kandidaten befragt. 
                      heute vom 9.8.2022: „Das Rennen um die Hofburg ist reine  
                                  Männersache.“ 
 
* Beilage / N: =DKOXQJVEHOHJ�I�U�GLH�(LQJDEHJHE�KU�YRQ�����¼�
ENDE. 
 


